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« § 28 BDSG 1T BDSG-Gesamtliste § 30 BDSG -

BDSG (neu)

Teil 2 - Kapitel 1 - Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener
Daten

§ 29 - Rechte der betroffenen Person und aufsichtsbehordliche Befugnisse im Fall von
Geheimhaltungspflichten

(1) Die Pflicht zur Information der betroffenen Person gemal Artikel 14 Absatz 1 bis 4 der
Verordnung (EU) 2016/679 besteht erganzend zu den in Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU)
2016/679 genannten Ausnahmen nicht, soweit durch ihre Erflllung Informationen offenbart
wdrden, die ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der Uberwiegenden berechtigten Interessen
eines Dritten, geheim gehalten werden mussen. Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person
gemal Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht nicht, soweit durch die Auskunft
Informationen offenbart wirden, die nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach,
insbesondere wegen der Uberwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten
werden mussen. Die Pflicht zur Benachrichtigung gemaR Artikel 34 der Verordnung (EU)
2016/679 besteht erganzend zu der in Artikel 34 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679
genannten Ausnahme nicht, soweit durch die Benachrichtigung Informationen offenbart wirden,
die nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der Gberwiegenden
berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden mussen. Abweichend von der
Ausnahme nach Satz 3 ist die betroffene Person nach Artikel 34 der Verordnung (EU) 2016/679
zu benachrichtigen, wenn die Interessen der betroffenen Person, insbesondere unter
Berucksichtigung drohender Schaden, gegenuber dem Geheimhaltungsinteresse Uberwiegen.

(2) Werden Daten Dritter im Zuge der Aufnahme oder im Rahmen eines Mandatsverhaltnisses an
einen Berufsgeheimnistrager Ubermittelt, so besteht die Pflicht der Ubermittelnden Stelle zur
Information der betroffenen Person gemaR Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679
nicht, sofern nicht das Interesse der betroffenen Person an der Informationserteilung Uberwiegt.

(3) Gegenuber denin § 203 Absatz 1, 2a und 3 des Strafgesetzbuchs genannten Personen oder
deren Auftragsverarbeitern bestehen die Untersuchungsbefugnisse der Aufsichtsbehdrden
gemal Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe e und f der Verordnung (EU) 2016/679 nicht, soweit die
Inanspruchnahme der Befugnisse zu einem Verstol8 gegen die Geheimhaltungspflichten dieser
Personen flhren wirde. Erlangt eine Aufsichtsbehdrde im Rahmen einer Untersuchung Kenntnis
von Daten, die einer Geheimhaltungspflicht im Sinne des Satzes 1 unterliegen, qgilt die
Geheimhaltungspflicht auch fur die Aufsichtsbehdérde.

Passende Artikel der DSGVO

Artikel 13 - Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen
Person

Artikel 14 - Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person
erhoben wurden

Artikel 15 - Auskunftsrecht der betroffenen Person
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BDSG (neu)

Artikel 23 - Beschrankungen

Artikel 34 - Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten
betroffenen Person

Artikel 58 - Befugnisse

Artikel 90 - Geheimhaltungspflichten

< §28 BDSG T BDSG-Gesamtliste § 30 BDSG -

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal ein nicht ausschlielRliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

Seite 2 /2


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel03/artikel23
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel04/artikel34
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel04/artikel34
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel06/artikel58
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel09/artikel90
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph28
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/gesamt
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph30

	[BDSG (neu)]
	BDSG (neu)
	Teil 2 - Kapitel 1 - Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten
	§ 29 - Rechte der betroffenen Person und aufsichtsbehördliche Befugnisse im Fall von Geheimhaltungspflichten
	Passende Artikel der DSGVO





